
 

 

 

 

N r . 060/07/GR 

 

Federführendes Amt Rechts- und Ordnungsamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Vorberatung Ausschuss für Technik und Umwelt 19.04.2007 öffentlich
zur Beschlussfassung Gemeinderat 26.04.2007 öffentlich
 

 
Zweite Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung vom 23.11.2000 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 
1. Der Zweiten Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung vom 23.11.2000 wird entsprechend 

dem angeschlossenen Entwurf zugestimmt. 
 
2. Die Satzung tritt am 01.05.2007 in Kraft. 

 
 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
4.4.07 
______________________ 
Datum/Unterschrift  Blumer 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II 10 20 60 61 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  



 Sitzungsvorlage Nr.:
 060/07/GR 
 Seite: 2 
 
Begründung: 
 
 
Die Feuerwehrsatzung vom 23.11.2000 wurde durch die Erste Änderung der Feuerwehrsatzung vom 
01.07.2003 dahingehend geändert, dass ein zweiter stellvertretender Kommandant aufgenommen 
wurde. 
 
Mit der vorliegenden Zweiten Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung wird jetzt, entsprechend 
der Beschlusslage des Gemeinderats, ein hauptamtlicher Feuerwehrkommandant eingeführt.  
 
Alle vorgeschlagenen Änderungen der Satzung, bis auf die Streichung von DM-Beträgen, stehen in 
direktem Zusammenhang mit der Schaffung der Stelle des hauptamtlichen Kommandanten. 
 
Der Gesamtausschuss der Freiwilligen Feuerwehr hat am 10.03.2007 und die Hauptversammlung am 
10.03.2007 den vorgeschlagenen Änderungen der Feuerwehrsatzung zugestimmt. 
 
Es ist vorgesehen, die Stelle des hauptamtlichen Kommandanten im Mai dieses Jahres öffentlich 
auszuschreiben. Die Stelle soll auf den 01.10.2007 besetzt werden. 
 
Der Gesamtausschuss der Freiwilligen Feuerwehr beabsichtigt, zum Jahresende eine weitere 
Änderung der Feuerwehrsatzung vorzuschlagen, insbesondere hinsichtlich der Aufnahmekriterien 
und der Zusammensetzung des Gesamtausschusses.  
 
 
 
 
 


